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Urteil Az. 7 KLs 802 Js 4743/2003∗

LG Nürnberg-Fürth

8. August 2006

Tenor
1. Der Angeklagte wird freigesprochen.1

2. Die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus2
wird angeordnet.

3. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens, die Kosten der Nebenklage3
und seine eigenen notwendigen Auslagen.

Angewandte Bestimmungen:4

§§223 I, 224 1 Nr. 5, 230 I, 239 I, 303, 303 c, 20, 52, 53, 63 StGB.5

Gründe
I.6

1.7

Der Angeklagte schlug am 12.08.2004 seine Ehefrau, von der er inzwischen ge-8
schieden ist, grundlos mehrfach auf den gesamten Körper, würgte sie bis zur
Bewusstlosigkeit und trat sie mit den Füßen.

2.9

Am. 31.05.2002 hielt der Angeklagte seine Ehefrau etwa 1 1/2 Stunden in der10
bis dahin gemeinsamen Wohnung fest. Erst als eine Freundin, die sie zu ihrem
Schutz mitgenommen hatte und die vor der Haustür wartete, klingelte, gelang

∗http://openjur.de/u/580813.html (= openJur 2012, 131519)
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es P... M... zu flüchten.

Die Staatsanwaltschaft bejaht das besondere öffentliche Interesse an der Straf-11
verfolgung.

3.12

Im Zeitraum zwischen dem 31.12.2004 und dem 01.02.2005 zerstach der Ange-13
klagte die Reifen an Fahrzeugen verschiedener Personen oder beschädigte diese
Fahrzeuge auf andere Weise, wobei die jeweils Geschädigten von ihm aufgrund
ihrer Beteiligung an Scheidungs- oder Trennungssituation von seiner Ehefrau als
Ziel ausgewählt worden waren. Es entstand ein Schaden von ungefähr 6.870,00
Euro. Auch gerieten die Geschädigten in gefährliche Situationen dadurch, dass
die Schäden nicht sofort sichtbar wurden, sondern sich erst nach einiger Fahr-
zeit bemerkbar machten. Soweit ein Strafantrag nicht form- oder fristgerecht
von einem Berechtigten gestellt wurde, hält die Staatsanwaltschaft wegen des
besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von
Amts wegen für geboten.

Es ist nicht ausschließbar, dass der Angeklagte in allen Fällen im Zustand der14
aufgehobenen Steuerungsfähigkeit gemäß §40 StGB handelte, der Angeklagte
handelte aber mit natürlichem Vorsatz. Der Angeklagte hat zu den Taten keine
konkreten Angaben gemacht.

II.15

Personliche Verhältnisse16

Der Angeklagte G... F... M... wurde am ...1956 in Nürnberg geboren, ist geschie-17
den, deutscher Staatsangehöriger und hat keine Kinder. Er wuchs zusammen mit
einem Bruder im Elternhaus auf, allerdings verstarb der Vater aufgrund einer
Krebserkrankung bereits 1960. Seine (nach dem Tod des Vaters) alleinstehende
Mutter musste damals mit zwei Kindern- (4 und 14 Jahre alt) einen Betrieb,
der über 20 Mitarbeiter hatte, abwickeln.

Obwohl der Angeklagte unglücklich verliebt war, legte er 1976 das zweitbeste18
Abitur der Schule ab. Er begann nach dem Abitur Maschinenbau zu studieren,
brach dieses Studium aber 1980 wegen der Krebserkrankung seiner Mutter ab,
die kurze Zeit später verstarb. 1978 lernte der Angeklagte seine spätere Frau
kennen, mit der er bald zusammenzog, 1981 begann er bei ... zu arbeiten, wo
er schließlich eine Controlling-Abteilung unter sich hatte und bis 1983 blieb. Im
Anschluss an seine Tätigkeit bei MAN machte sich der Angeklagte mit einem
Reifenhandel selbständig. Zusätzlich beschäftigte er sich mit der Restauration
von Oldtimern. Im Zusammenhang damit führte der Angeklagte einen Rechtss-
treit um die Lackierung eines Ferrari, der sich bis 1999 hinzog, den er dann zwar
gewann, aber trotzdem als schwer belastend empfand. Sein Geschäft, das nie Ge-
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winn abwarf, sodass die Ehefrau mit ihrem geerbten Geld Defizite ausgleichen
musste, musste im Jahre 2000 geschlossen werden, weil auch die Ehefrau kei-
ne finanziellen Zuschüsse mehr leistete. Nach Schließung des Geschäftes begann
sich der Angeklagte psychisch noch stärker zu verändern, wobei diese Verände-
rung bereits etwa ab 1996 eingesetzt hat. Er war auch zuvor - bereits ab dem
Kennenlernen - ein “schwieriger“ Mensch gewesen, der auch aggressiv gegenüber
seiner späteren Ehefrau wurde, sodass er sie gelegentlich (“etwa 1 x im Jahr“)
geschlagen hatte. Dies empfand diese jedoch damals nicht als so belastend, dass
sie das als Grund für eine Trennung gesehen hatte, sondern das Paar, das seit
etwa 1978 ohne Trauschein zusammengelebt hatte, schloss 1991 die Ehe. Dazu
kam es, weil der Angeklagte sich etwa ab 1986 kaum mehr aggressiv gezeigt hat-
te. Insbesondere aber nach Schließung des Geschäfts, saß der Angeklagte immer
Zuhause vor dem Fernseher und begann “fixe“ Ideen zu entwickeln. Kontakte
mit Freunden wurden nicht mehr gepflegt, diese wandten sich auch ab wegen
des merkwürdigen Verhaltens des Angeklagten. So war der Angeklagte schließ-
lich überzeugt, dass seine Ehefrau, die seit 1990 bei der H...-V...bank arbeitete,
bei einem “riesigen“ Schwarzgeschäft von Geldverschiebungen in die Schweiz be-
teiligt sei. Die Ehefrau des Angeklagten P... M..., jetzt M..., war tatsächlich
von der damaligen B... V...bank mit dem Privatkundengeschäft in und für die
Schweiz betraut. Daher war sie zusammen mit dem Angeklagten auch in der
Schweiz eingeladen gewesen.

Nachdem die Aggressionen und Tätlichkeiten des Angeklagten immer weiter19
zunahmen, wandte sich seine Ehefrau wegen dieser Veränderungen an einen
Psychologen um Rat. Im Mai 2002 zog sie aus der elterlichen Wohnung aus -
die Eheleute wurden schließlich 2004 geschieden.

III.20

Bisheriger Verfahrensverlauf21

Im November des Jahres 2002 erstattete die getrennt lebende Ehefrau des An-22
geklagten Anzeige wegen Körperverletzung gegen diesen, nachdem dieser ihren
Bruder ebenfalls wegen Körperverletzung angezeigt hatte. Damit wollte sie er-
reichen, dass die Aggressivität des Angeklagten bekannt wurde.

Mit Fax vom 23.09.2003 übermittelten die Rechtsanwälte der inzwischen ge-23
trennt lebenden Ehefrau dem Amtsgericht Nürnberg eine ärztliche Stellung-
nahme des Klinikums am Europakanal - Fachärztin Dr. K... -, dass nach den
Schilderungen der Ehefrau davon ausgegangen werden könne, dass der Ehemann
“mit großer Wahrscheinlichkeit“ an einer ernstzunehmenden Erkrankung leide,
im Rahmen derer eine erneute Fremdgefährlichkeit zu erwarten sei. Der Ehefrau
sei daher empfohlen worden, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und den Sach-
verhalt mit ihrer Rechtsanwältin zu besprechen, sowie zusätzlich psychiatrische
nervenärztliche Abklärung beim Ehemann anzustreben.
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Aufgrund der Strafanzeige von P... M... erhob die Staatsanwaltschaft am 23.05.200324
dann Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung ge-
gen den Angeklagten.

In der Hauptverhandlung vom 25.09.2003 vor dem Amtsgericht Nürnberg übergab25
der Angeklagte in einem Schnellhefter zusammengefasste Schriftsätze zu seiner
Verteidigung, die in keinerlei erkennbarem Zusammenhang mit den Anklagevor-
würfen stehen. Nach dem Eindruck des RiAG ... bestanden aufgrund der zum
Teil wirren Ausführungen des Angeklagten erhebliche Zweifel an dessen Schuld-
fähigkeit. Mit Beschluss vom 25.09.2003 wurde daher die Hauptverhandlung
ausgesetzt und ein psychiatrisches Gutachten eingeholt zu der Frage, ob beim
Angeklagten am 12.08.2001 bzw. 31.05.2002 die medizinischen Voraussetzungen
der §§20, 21 StGB vorgelegen hätten. Mit der Gutachtenserstellung wurde der
Sachverständige T... L... beauftragt. Gegen diesen Beschluss legte der Ange-
klagte mit Schreiben vom 26.09.2003, eingegangen bei Gericht am selben Tage,
Beschwerde ein. Diese Beschwerde wurde vom Landgericht Nürnberg-Fürth mit
Beschluss vom 29.10.2003 als unzulässig verworfen.

Mit Beschluss vom 03.01.2003 wurde dem Angeklagten Rechtsanwalt T... D...26
als Pflichtverteidiger beigeordnet.

Mit Schreiben vom 26.01.2004, eingegangen bei Gericht am 29.01.2004, teilte27
der Sachverständige T... L... mit, dass der Angeklagte zu beiden ihm vorge-
schlagenen Terminen, dem 29.12.2003 und dem 22.01.2004 zur psychiatrischen
Begutachtung nicht in die Praxis gekommen sei und sich auch nicht entschul-
digt habe. Eine Begutachtung sei damit wohl nur im Rahmen einer polizeilichen
Vorführung möglich.

Im weiteren Hauptverhandlungstermin vor dem Amtsgericht Nürnberg vom28
22.04.2004, zu dem auch der Sachverständige T... L... geladen war, erklärte
der Angeklagte u.a.: “Ich trete jetzt aus dem Rechtsstaat aus“. Des weiteren
beantragte er ohne nähere Begründung seinen Pflichtverteidiger zu entbinden,
was das Gericht mit Beschluss vom selben Tag ablehnte.

Der Sachverständige T... L... gab in der Hauptverhandlung an, dass die Voraus-29
setzungen des §21 StGB sicher anzunehmen, die Voraussetzungen der §§20 und
63 StGB jedoch mit einiger Wahrscheinlichkeit gegeben seien. Beim Angeklag-
ten liege eine gravierende psychische Erkrankung, vermutlich eine Psychose vor.
Die Prognose sei ungünstig, da keinerlei Krankheitseinsicht vorläge. Es bestün-
de die Gefahr, dass Unbeteiligte Opfer werden könnten. Es könne allerdings nur
eine stationäre Unterbringung weitere Erkenntnisse bringen. Er empfehle daher
eine solche im Bezirkskrankenhaus Ansbach oder Erlangen für die Dauer von 6
Wochen, um ein genaueres Gutachten erstellen zu können.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 22.04.2004 wurde deshalb die30
Verbringung des Angeklagten zur Vorbereitung eines Gutachtens über dessen
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psychischen Zustand für die Dauer von höchstens 6 Wochen in das Klinikum
am Europakanal in Erlangen angeordnet. Dort sollte der Angeklagte beobach-
tet und dann entlassen werden, sobald der Untersuchungszweck erfüllt sei (§81
StPO). Zugleich wurde mit der Erstellung des medizinischen Sachverständigen-
gutachtens zu der Frage, ob beim Angeklagten zu den Tatzeiten 12.08.2001,
31.05.2002 und 23.11.2002 die Voraussetzungen von §63 StGB vorlägen, der
Leiter der forensischen Abteilung des Klinikums am Europakanal Dr. W... be-
auftragt.

Gegen diesen Beschluss legte der Angeklagte Beschwerde ein, die vom Landge-31
richt Nürnberg-Fürth durch Beschluss vom 26.05.2004 verworfen wurde.

Nachdem der Angeklagte sich bereits zur Beobachtung und Gutachtenerstattung32
für eine Woche im Klinikum am Europakanal in Erlangen aufgehalten hatte, er-
klärte sich der dortige Sachverständige Dr. W... für befangen und bat, ihn von
der Gutachtenerstellung zu entbinden, weil der Sachverständige von Nachbarn
des Angeklagten privat auf dessen Zustand angesprochen worden war und er
nicht den Anschein der Voreingenommenheit erwecken wollte.

Mit Schreiben vom 06.07.2004 zeigte sich Rechtsanwalt O... unter Vorlage einer33
Vollmacht als Wahlverteidiger für den Angeklagten an.

Mit Beschluss vom 07.07.2004 hob das Amtsgericht Nürnberg die Unterbringung34
des Angeklagten im Klinikum am Europakanal und die Gutachtensauftragser-
teilung an den Sachverständigen Dr. W... auf, weshalb der Angeklagte noch am
gleichen Tage aus dem Klinikum entlassen wurde.

Mit Beschluss vom 16.09.2004 jedoch ordnete das Amtsgericht Nürnberg erneut35
an, dass der Angeklagte zur Vorbereitung eines Gutachtens über seinen psy-
chischen Zustand für die Dauer von höchstens fünf Wochen nun in das Bezirs-
krankenhaus Bayreuth zu verbringen und dort zu beobachten sei (§81 StPO).
Des weiteren wurde der Leiter der KLinik für forensische Psychiatrie am Be-
zirkskrankenhaus Bayreuth, Herr Chefarzt Dr. L..., mit der Erstellung des oben
genannten Gutachtens beauftragt.

Die hiergegen vom Angeklagten und seinem Verteidiger eingelegten Beschwer-36
den wurden mit Beschluss des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 08.10.2004
verworfen.

Trotz Trennung und Scheidung konnte sich der Angeklagte aber nicht von sei-37
ner Frau lösen. P... M... fühlte sich deshalb von ihm dauernd verfolgt. So setzte
sich der Angeklagte einmal in der U-Bahn in Nürnberg neben sie, fixierte sie
unaufhörlich und wurde schließlich laut. Ein andermal passte er zunächst ihren
jetzigen Lebensgefährten M... auf der Straße in Nürnberg ab, der ihm jedoch
entweichen konnte. Am seihen Tag verfolgte er dann P... M... bis in ein Lokal
in Nürnberg, wo diese mit M... verabredet war und fotografierte sie durch ver-
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schiedene Fenster.

Mit Schreiben vom 15.06.2005 beantragte der Pflichtverteidiger, Rechtsanwalt38
D..., seine Entbindung als Pflichtverteidiger des Angeklagten, da sein Vertrau-
ensverhältnis zu diesem erschüttert sei. U. a. habe der Angeklagte bereits mit
den Fäusten an die Eingangstür seiner Kanzlei gedrommelt und ihn, Rechtsan-
walt D..., für den Zeitraum von etwa einer Stunde daran gehindert, seine Kanzlei
zu verlassen.

Der Angeklagte war schließlich vom 14.02.2005 bis 21.03.2005 zur Gutachtens-39
erstattung gemäß des Beschlusses des Amtsgerichts Nürnberg vom 16.9.2004 im
Bezirkskrankenhaus Bayreuth untergebracht.

Am 25.07.2005 erstellte dann der beauftragte Sachverständige Chefarzt Dr. L...40
das in Auftrag gegebene Gutachten, in dem er zu dem Ergebnis kam, dass der
Angeklagte in mehreren Bereichen ein paranoides Gedanken ste entwickelt habe.

Am 04.08.2005 beantragte dann die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, dem41
Antrag des Pflichtverteidigers auf Entbindung von der Pflichtverteidigung statt-
zugeben und dem Angeklagten einen neuen Verteidiger beizuordnen. Zugleich
wurde beantragt, das Verfahren an das Landgericht Nürnberg-Fürth gemäß §74
I GVG zu verweisen.

Mit Beschluss vom 29.12.2005 legte das Amtsgericht Nürnberg das Verfahren42
dem Landgericht Nürnberg-Fürth zur Übernahme vor.

Nach Übernahme des Verfahrens am 27.01.2006 durch die 7. Strafkammer des43
Landgerichts Nürnberg-Fürth erließ diese am 1.2.2006 einen vorläufigen Un-
terbringungsbeschluss gem. §126a StPO, da der Angeklagte aufgrund die von
ihm begangenen Taten für die Allgemeinheit gefährlich sei. Aufgrund dieses Be-
schlusses konnte der Angeklagte am 27.02.2006 in seinem Haus in der V...straße
4 in Nürnberg festgenommen werden, wobei es zunächst so schien, als sei das
Haus unbewohnt, weil die Rolläden heruntergelassen waren. Im Haus befanden
sich jedoch Anhaltspunkte dafür, dass der Angeklagte sich in dem Anwesen auf-
hielt (der Kamin rauchte, das Teewasser in der Küche war warm). Die Tür zum
Dachboden war versperrt. Der Angeklagte konnte dann auch auf dem Dach-
boden in einem Zwischenboden, wo er sich vor der Polizei hinter einer Kiste
versteckte, aufgefunden werden. Er ließ sich durch die Beamten festnehmen,
schimpfte aber, er befände sich in einem Polizeistaat. Der Angeklagte wurde
zunächst ins Bezirkskrankenhaus Erlangen, dann nach Bayreuth verbracht und
befindet sich nunmehr im Bezirkskrankenhaus Straubing.

Der Angeklagte ist nicht vorbestraft.44

IV.45
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Die Taten46

Im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung der Eheleute M... kam es zu47
folgenden Taten des Angeklagten:

Der Angeklagte benahm sich, nachdem er sein Geschäft aufgeben musste, immer48
eigenartiger. Er ließ im eigenen Haus stets die Rolläden herunter, hielt keinen
Kontakt mehr zu Freunden und hatte als einzige Bezugsperson nur noch seine
Ehefrau. Sein eigenartiges Verhalten gipfelte darin, daß er sich einmal eine Plas-
tiktüte über seinen Kopf gezogen hatte. Die Ehefrau konnte ein Ersticken des
Angeklagten nur verhindern, indem sie Löcher in die Plastiktüte schnitt. Ein
anderes Mal lief der Angeklagte mit einem Strick um den Hals durch die Woh-
nung. Er was auch in immer kürzeren Abständen gewalttätig gegenüber seiner
Ehefrau. Unter anderen, die nicht angeklagt sind, kam es zu folgenden Vorfällen:

1.49

Am 12.08.2001 schlug der Angeklagte in der gemeinsamen Wohnung, V...straße50
4 in ... Nürnberg seiner Ehefrau ohne Grund mindestens 20 Mal mit beiden
Fäusten auf den gesamten Körper. Außerdem biss er sie derart kräftig in den
Arm, dass von der blutenden Bisswunde noch heute eine Narbe zu sehen ist. Zu-
dem brachte der Angeklagte seine Frau zu Boden, trat er ihr mindestens dreimal
mit den Füßen, an denen er kein festes Schuhwerk, sondern Hausschuhe oder
Mokkassins trug, gegen die untere Körperhälfte. Erst dann ließ er von ihr ab.
Diese kam in der Folgezeit auf dem Boden liegend wieder zu sich.

P... M... erlitt durch die Misshandlungen des Angeklagten eine Prellmarke und51
ein Hämatom an der rechten Schläfe von 3 x 5cm Durchmesser, großflächige, zir-
kuläre, handbreite Hämatome an beiden Oberarmen, großflächige konfluierende
Hämatome, zirkolär an beiden Unterschenkeln, fleckförmige Hämatome am lin-
ken Oberschenkel (etwa 5 x 5 cm) und im Bereich des linken Beckenkamms.
Würgemale am Hals unterhalb des Kehlkopfs zentral-medial, Bisswunde am
rechten Ellenbogen mit Abdruck von Ober- und Unterkiefer sowie Kopfschmer-
zen und Druckschmerzen über den beschriebenen Hämatomen.

2.52

Im Mai 2002 zog P... M... aus der Ehewohnung in Nürnberg V...straße aus. Am53
31.05.2002 kam sie mit einer Freundin, Frau S..., erneut zur ehelichen Wohnung
in der V...straße in Nürnberg zurück, um ihre restlichen persönlichen Sachen aus
dem Haus zu holen. Um den Angeklagten nicht durch die Anwesenheit einer wei-
teren Person zu reizen, bat sie ihre Freundin vor der Türe zu warten und sich erst
durch Klingeln bemerkbar zu machen, wenn sie, die Ehefrau, nicht spätestens
nach 1 1/2 Stunden aus dem Haus käme. Der Angeklagte zeigte sich gegenüber
seiner Ehefrau sofort wieder aggressiv und hielt sie zunächst im Schlafzimmer
fest, indem er sie auf das Bett warf und festhielt. Sodann verbrachte er sie in
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das Arbeitszimmer, stellte sich mit seinem Körper vor die Tür und verhinderte
so, dass sie das Zimmer verließ. P... M... konnte den Angeklagten, der damals
90 kg wog, nicht dazu bewegen, sie aus dem Arbeitszimmer zu entlassen.

Als nach etwa 1 1/2 Stunden Frau S... gegen die Haustüre klopfte, nutzte P...54
M... die momentane Unaufmerksamkeit des Angeklagten und flüchtete aus dem
Haus.

Die Staatsanwaltschaft hat das besondere öffentliche Interesse an der Strafver-55
folgung bejaht.

3.56

Im Zeitraum zwischen dem 31.12.2004 und dem 01.02.2005 beschädigte der An-57
geklagte Fahrzeuge verschiedener Personen, die in irgendeiner Weise mit seiner
damals von ihm geschiedenen Ehefrau befreundet waren, mit dem Scheidungs-
verfahren und im weiteren Sinne mit Vollstreckungsverfahren des Angeklagten
zu tun hatten, indem er Reifen zerstach oder - in einem Fall - die Scheiben
zerkratzte. Im einzelnen handelte es sich um folgende Fälle:

a)58

Zwischen dem 31.12.2004, 19.00 Uhr und 01.01.2005, 16.45 Uhr zerstach der59
Angeklagte mindestens einen Reifen des am D... P... 7 in Nürnberg geparkten
Fahrzeugs Alfa Romeo, amtliches Kennzeichen N-..., des Rechtsanwalts W... G...
. Rechtsanwalt W... G... ist zusammen mit seiner Ehefrau, Rechtsanwältin R...
G... und Rechtsanwalt H...-G... W... in einer Kanzleigemeinschaft. Rechtsanwäl-
tin R... G... führte das Scheidungsverfahren für die Ehefrau des Angeklagten,
P... M..., jetzt M....

b)60

In der Zeit zwischen dem 05.01.2005, 15.00 Uhr und dem 07.01.20057 10.30 Uhr,61
zerstach der Angeklagte zwei Reifen des in der E...straße 18 in Nürnberg gepark-
ten Pkw BMW, amtliches Kennzeichen N-... -des Facharztes für Psychiatrie T...
L... . Dieser bemerkte den Schaden am ersten Reifen sofort, den am zweiten
Reifen erst auf der Fahrt.

Der Sachschaden betrug 295,00 .62

T... L... war als Sachverständiger vom Amtsgericht Nürnberg mit der Erstel-63
lung eines Gutachtens über die medizinischen Voraussetzungen der §§20, 21
StGB bei den Taten des Angeklagten betraut und hatte diesen mit Schreiben
vom 29.12.2003 und 22.1.2004 vorgeladen.

c)64
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Zwischen dem 05.01.2005, 21.00 Uhr und dem 06.01.2005, 11.60 Uhr beschädig-65
te der Angeklagte die Reifen des in der D...straße 13 in Nürnberg abgestellten
BMWs, amtliches Kennzeichen N-... des Rechtsanwalts H...-G... W... . Der Sach-
schaden betrug 360,00 .

Rechtsanwalt W... hat eine Kanzleigemeinschaft mit dem Ehepaar G... und wur-66
de selbst in Zwangsvollstreckungsverfahren gegen den Angeklagten tätig.

d)67

Am 14.01.2005, gegen 10.30 Uhr, zerkratzte der Angeklagte mit einem spit-68
zen Gegenstand die beiden hinteren, rechten Scheiben auf der rechten Seite des
Pkw Audi, amtliches Kennzeichen FO-... des Gerichtsvollziehers H..., der vor
dem Anwesen Ä... S... Straße 131 in Nürnberg geparkt war.

Der Gerichtsvollzieher E... H... musste 1.200,00 Euro für die Reparatur der Sei-69
tenscheiben bezahlen.

Er war im Jahre 2004 von mehreren Gläubigem, hauptsächlich jedoch von ...70
M... beauftragt, Zwangsvollstreckungen beim Angeklagten durchzuführen. An-
lässlich einer Pfändung führte der Angeklagte mit ihm ein vierstündiges Ge-
spräch, erzählte ihm von seinem Leben, seiner Scheidung und dem angeblichen
Schwarzgeldverschiebungsskandal, in den seine Ehefrau verwickelt sei. Auch von
der terroristischen Bedrohung durch Bin Laden war die Rede, dessen Vorgehen
und Verhalten der Angeklagte als berechtigt ansah. Anlässtich einer Pfändung
eines Ferarris schickte Gerichtsvollzieher H... die Ehefrau des Angeklagten, P...
M... und ihren Lebensgefährten M... weg, um Streitigkeiten zu vermeiden. Bei
einem Zwangsöffnungsauftrag war Rechtsanwalt W... jedoch als Gläubigerver-
treter mit anwesend. Der Gerichtsvollzieher durchsuchte das Haus des Ange-
klagten nach eventuellen Vermögenswerten.

e)71

Zwischen dem 18.01.2005, 18.00 Uhr bis 19.01.2005. 14.30 Uhr zerstach der An-72
geklagte erneut die Reifen der am D... Platz 7 in Nürnberg geparkten Fahrzeuge
BMW, amtliches M-... und Alfa Romeo N-... der Rechtsanwälte W... und R...
G... .

f)73

In der Zeit vom 18.01.2005, 22.30 Uhr bis 25.01.2005, 7.40 Uhr beschädigte der74
Angeklagte wiederum den in der E...straße 5 in Nürnberg geparkten Pkw, Mar-
ke BMW, amtliches Kennzeicben N-... des Rechtsanwalts H...-G... W... . Der
entstandene Schaden beträgt 360,00 Euro.
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g)75

Zwischen dem 07.01.2005 und dem 20.01.2005 beschädigte der Angeklagte die76
Reifen der in der S...straße 149 in Nürnberg geparkten Pkws Marke Jaguar,
amtliches Kennzeichen N-.... und BMW, amtliches Kennxeichen N-... der Fa.
I...-S... .

Es entstand ein Sachschaden von 608,00 Euro.77

Der Inhaber der Firma I... S..., O... S..., kennt den Angeklagten nicht und hatte78
auch nie etwas persönlich mit ihm zu tun. Er wohnt jedoch zwei Häuser weiter
neben Rechtsanwalt W... .

O... S... betreibt zudem sein Immobiliengeschäft in der Straße, in der die ge-79
schiedene Ehefrau des Angeklagten Wohnung genommen hatte. O... S... kennt
allerdings auch den jetzigen Lebensgefährten der geschiedenen Ehefrau des An-
geklagten. M... M..., weil beide in der Handballabteilung des 1. FC Nürnberg
engagiert waren.

b)80

In der Zeit vom 31.01.2005, 18.00 Uhr bis 01.02.2005, 10.30 Uhr zerstach der81
Angeklagte insgesamt 56 Reifen der Fahrzeuge der Firma A...-L.... An einem
Tag waren die Reifen sämtlicher, auf dem Betriebsgelände der Firma L... in der
D...straße 31 in Nürnberg geparkten Fahrzeuge beschädigt (40 Stück), zwei Tage
später weitere 16 Reifen.

Der Gesamtschaden beträgt 3,000,00 Euro.82

Der Inhaber der Finna A... L..., J... Z..., kennt den jetzigen Lebensgefährten83
der P... M... seit 35 Jahren. In seinem Auftrag sollte er Blumenvasen aus der
ehelichen Wohnung der M... in der V...straße in Nürnberg abholen, was auch
geschah. Das Fahrzeug der Firma L... war zwar nicht mit dem Firmenlogo. aber
mit einer “roten“ Nummer versehen. Der Angeklagte, der wohl über die Zu-
lassungsstelle den Inhaber der roten Nummer herausbekommen hatte, tauchte
kurze Zeit später in der Firma L... auf und unterhielt sich mit J... Z... über den
Irak-Krieg. Bei dieser Gelegenheit stellte sich heraus, dass sich der Angeklagte
und J... Z... von Kindheit her kannten.

Die Geschädigten haben form- und fristgerecht Strafantrag gestellt. Soweit dies84
nicht geschehen ist, hält die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Einschrei-
ten von Amts wegen für geboten.

Der Angeklagte beging alle oben genannten Taten im Zustand der erheblich85
verminderten Steuerungsfähigkeit. Eine aufgehobene Steuerungsfähigkeit gemäß
§20 StGB ist nicht ausschließbar.
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4.86

Mit den Ermittlungen wegen der beschädigten Kraftfahrzeuge war die Polizei-87
inspektion Nürnberg-Ost befasst, in deren Einzugsgebiet sowohl der Angeklagte
wohnte, als auch die Geschädigten ihre Wohnung oder Firmensitz hatten. Eine
Serie von insgesamt 20 Fällen von Sachbeschädigung, von denen nur ein Teil
angeklagt wurde, begann am 31.12.2004 und endete am 01.02.2005. Bei den
beschädigten Reifen wurde mittels eines feinen Werkzeugs die Flanken der Rei-
fen zerstochen, sodass die Beschädigungen mit dem bloßen Auge teilweise nicht
sichtbar waren und die Luft nur langsam nach Inbetriebnahme der Fahrzeuge
entwich, weshalb gefährliche Situationen beim Betreiben des Pkw im Straßen-
verkehr entstanden. Art und Weise der Beschädigung deutete nach Auffassung
der Polizei darauf hin, dass der Täter etwas von der Bauweise von Reifen ver-
stand.

Zunächst hatte die Polizei keinerlei Hinweise auf den bzw. die Täter. Doch dann88
übermittelte Rechtsanwalts W... der Polizei ein an ihn gerichtetes Schreiben des
Angeklagten vorn 04.08.2004 in dem sämtliche oben aufgeführte Geschädigte
aufgeführt und im Zusammenhang mit P... M..., der inzwischen geschiedenen
Ehefrau des Angeklagten, erwähnt werden. Das Schreiben enthielt felgende Pas-
sagen:

89
’Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Dr. W...,

schon am 23.05. wollten Sie zusammen mit Ihrem Freund, schon aus Urzeiten90
Ihres 1. FCN-Handballvereins, M... M..., Direktor der H...V...bankGroup, P...
M..., Ihrer Mandantin und früheren Mitarbeiterin der H...V...bankGroup, als
auch einem Mitarbeiter von J... Z... vom Altwagenhandel L... (der wiederum
Jahrzehnte mit M... M... von der H...V...bankGroup befreundet ist), in mein
Haus eindringen, um an Unterlagen zu gelangen, die die Schwarzgeldverschie-
bung der H...V...bank und deren Vorläuferbanken in der Schweiz beweisen.

...91

Sie haben enge Verbindungen zur Justiz- und Polizeibeamten- Z. B. Sie sind92
befreundet mit O... und S... S... von der Firma I... S... in der W... H...straße in
Nürnberg. Darüber hinaus wohnen P... M..., frühere Mitarbeiterin der H...V...bankGroup,
deren Bruder R... M... und dessen Lebensgefährtin P... S... (aus der Arztpraxis
wo diese arbeitet, stammt ein Attest, das dazu beitragen soll, mich fertig zu
machen) sechs Häuser weiter in der W... H...straße.

...93

Mit W... G... betreiben Sie eine Rechtsanwaltskanzlei. In Ihrer Website verweisen94
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Sie auf Ihre Mandanten von Behörden, Banken, Wertpapierdienstleistungsunte-
mehmen und Immobilienbranche.

Am 30.06.2004 haben Sie durch ihre Verbindungen arrangiert, dass ich von ei-95
nem Gerichtsvollzieher auf meinem Grundstück, in unglaublicher Weise und
Umständen wegverhaftet wurde, damit Sie ungehindert mein Haus nach den
Unterlagen, die die Schwarzgeldverschiebung in die Schweiz beweisen, durchsu-
chen können.“

Da weitere Sachbeschädigungen an dem Fahrzeug des am häufigsten Geschä-96
digten, Rechtsanwalt G..., wohnhaft Am D... P... 5 in Nürnberg zu befürchten
waren, überwachte die Polizei die örtlichkeit ab dem 16.01.2005 während der
Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr mittels einer Videoaufzeichnungsanlage
von einem gegenüberliegenden Wohnanwesen aus.

Bereits in den frühen Morgenstunden des 01.02. um 04.08 Uhr wurde eine Per-97
son beim Zerstechen mit einem Werkzeug der dem Gehsteig zugewandten vier
Reifen des Pkw der Familie G... aufgezeichnet. Diese Person trug eine bis zu den
Oberschenkeln reichende dunkle Jacke oder Mantel sowie eine Mütze mit Oh-
renschützern. Die Videoaufzeichnungen wurden der geschiedenen Ehefrau des
Angeklagten, P... M..., gezeigt. Anhand der getragenen Kleidung hielt sie es
für möglich, dass die aufgezeichnete Person ihr früherer Mann sein könnte, da
dieser solche Kleidungsstücke getragen habe. Bei der beim Angeklagten durch-
geführten Hausdurchsuchung am 04.02.2004 wurden eine Jacke und eine Mütze
gefunden, die der Kleidung des Täters bei der Tatausübung vom 01.02. stark
ähneln.

V.98

Beweiswürdigung99

1.100

Die Feststellungen zu den persönlichen Verhältnissen beruhen auf den Angaben101
des Angeklagten, die sich insoweit mit den Bekundungen seiner geschiedenen
Ehefrau P... M..., geschiedene M.... decken.

2.102

Die Feststellungen. zu dem Verlauf der Ehe des Angeklagten, die Schilderung103
seines eigenartigen Verhaltens und seiner sich immer weiter steigernden Aggres-
sivität beruhen ebenfalls auf der Aussage seiner geschiedenen Ehefrau, an deren
Glaubwtlrdigkeit die Kammer keinen Zweifel hat.

Die Feststellungen zu Fall 1 und 2 beruhen auch auf den Angaben von P...104
Mü... . Diese schilderte die Taten des Angeklagten so- wie oben dargelegt-, ru-
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hig, schlüssig und ohne jeden Belastungseifer.

So gab sie zu Fall 2 an, sie wisse nicht mehr, ob der Angeklagte sie bei die-105
sem Vorfall geschlagen habe. Zudem wird ihre Schilderung von Falll durch ein
arztliches Attest von Dr. M... R..., Ä... B...str. 1903 Nürnberg vom 3.6.2002
bestätigt, das gemäß §256 Abs. 1 Ziff. 2 StPO verlesen wurde. Darin werden die
geschilderten Verletzungen dokumentiert, die mit der Darstellung des Vorfalls
durch P... M... übereinstimmen.

P... M... hat auch als Beispiel für das aggressive Verhalten des Angeklagte wäh-106
rend der Ehe von einem Vorfall erzählt, der sich folgendermaßen abgespielt habe:
sie habe sich nachts aus Angst vor ihrem Ehemann aus dem ehelichen Schlaf-
zimmer nackt zu ihrem Bruder geflüchtet, der im Wohnzimmer der Ehewohnung
geschlafen habe und sie dann vor dem sie verfolgenden Angeklagten geschützt
habe, indem er sich vor sie gestellt habe. Diesen Vorfall bestätigte der Bruder
der P... M..., R... M..., in der Hauptverhandlung ebenfalls glaubhaft.

Aus allen diesen Gründen ist die Kammer von der Richtigkeit der Bekundungen107
der Zeugin M... überzeugt.

Der Angeklagte dagegen hat die Angaben seiner geschiedenen Ehefrau nicht108
konkret bestritten. Er machte Ausführungen zum “größten Schwarzgeldskandal
aller Zeiten“ und, dass seine Ehefrau übet ihre Tätigkeit bei der H...bank darin
verwickelt gewesen sei. Deshalb habe es oft Streit gegeben, wobei seine Ehefrau
ihn geschlagen habe.

Er habe sich lediglich gewehrt.109

3.110

Die Feststellungen zu Fall 3 beruhen - soweit es ihre eigene - Wahrnehmung111
betrifft - auf den Bekundungen der Zeugen J... Z..., E... H..., O.... S... und T...
L..., die glaubhaft schilderten, welcher Schaden an ihren Fahrzeugen entstanden
sei und - wie oben dargelegt - in welchen Zusammenhang mit P... M... bzw.
ihrem Freund M... M... die einzelnen Taten stehen könnten.

112
Uber den Ablauf der Ermittlungen berichtete POKG... von der PI Nürnberg-

Ost, der vor allem darlegte, daß man aufgrund des vom Angeklagten an Rechts-
anwalt W... gerichteten Briefes auf den Angeklagten als Täter der Sachbeschä-
digungen gekommen sei.

POK G... berichtete auch über die Schäden an den Fahrzeugen W... und G... .113

Der Angeklagte hat sich zu den Sachbeschädigungen nicht konkret geäußert. Er114
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wird aber durch folgende Umstände überführt:

a) sämtliche Geschädigte stehen zu P... M..., M... M... oder der Scheidung des115
Ehepaares M... in irgendeiner Verbindung.

b) sämtliche Geschädigte - mit Ausnahme von T... L... - werden in diesem Zu-116
sammenhang im Brief des Angeklagten vom 4.8.2004 an den Rechtsanwalt Dr.
W... in negativer Weise benannt. T... L... war jedoch als Gutachter für das
Amtsgericht Nürnberg tätig und erstattete ein Gutachten, aufgrund dessen der
Angeklagte mit Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 22.4.04 in das Klini-
kum am Europakanal eingewiesen wurde. Dieser Beschluss wurde in der Haupt-
verhandlung verlesen.

c) sämtliche Autoreifen wurden auf die selbe Weise mit einem dünnen Gegen-117
stand in die Flanke gestochen, sodaß die Beschädigung nicht oder nicht leicht
sichtbar waren und meist erst auf der Fahrt entdeckt wurden. Die Art und Wei-
se des Vergehens spricht für einen Reifenfachmann. Der Angeklagte, der früher
einen Reifenhandel betrieben hat, hatte die entsprechenden Kenntnisse.

d) die vor dem Hause des Rechtsanwalts Dr W... am 1.2.2005 aufgenommenen118
Videoaufnahmen und die im Hause des Angeklagten aufgefundene Kleidung, die
als Vernehmungsbehelfe bei Vernehmung des Polizeibeamten G... in die münd-
liche Verhandlung eingeführt wurden, sind zwar kein eindeutiger Beweis für die
Täterschaft des Angeklagten, weisen aber zusätzlich zu den obigen Feststellun-
gen darauf hin.

Zudem hielt P... M... bei Ansicht des Videofilmes anband des Bewegungsablaufs119
eine Täterschaft des Angeklagten für möglich. Dies bekundete POM G... .

4.120

Zur Frage der Schuldfähigkeit und der Unterbringung des Angeklagten gem. §63121
StGB äußerte sich Dr. L..., Leiter der forensischen Abteilung des Bezirkskran-
kenhauses Bayreuth, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie.

VI.122

Rechtliche Würdigung123

Durch sein Verhalten hat der Angeklagte den objektiven Tatbestand einer ge-124
fährlichen Körperverletzung gemäß §223, 224 Abs. 1 Ziff. 5 G, einer Freiheits-
beraubung gemäß §239 StGB sowie der Sachbeschädigung gemäß §303 StGB
begangen. Er handelte hierbei mit natürlichem Vorsatz.

Die Handlungen des Angeklagten sind von der Erkrankung an einer wahnhaften125
psychischen Störung geprägt, so dass nicht ausgeschlossen kann, dass zu den
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Tatzeitpunkten die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten aufgehoben und er da-
her gemäß §20 StGB schuldunfähig war.

Mit Sicherheit ist jedoch von erheblich verminderter Steuerungsfähigkeit gemäß126
§21 StGB auszugehen.

Dies legte der Sachverständige Dr. L... für die Kammer überzeugend dar. Er be-127
richtete, dass der Angeklagte sowohl eine körperliche Untersuchung als auch ein
ausführliches Explorationsgespräch mit ihm verweigert habe. Seine mehrmaligen
diesbezüglichen Versuche z.B. am 18.2.2005 und am 18.3.2005 seien gescheitert.
Bei dem informatorischen Gespräch, das, er, der Sachverständige am 18.2.05
mit dem Angeklagten geführt habe, sei diesem der Gutachtensauftrag erläutert
worden und auch, dass er ihm frei stehe, Angaben zu machen. Auch sei ihm
erklärt worden, dass es erforderlich sei, Gespräche und Untersuchungen durch-
zuführen. Bei diesem Gespräch habe sich der Angeklagte zwar beschwert, dass
seine psychiatrische Untersuchung richterlich angeordnet sei, habe jedoch ein
Explorationsgespräch verweigert.

Da sei der Angeklagte in psychischer Hinsicht orientiert, wach, bewusstseinsklar128
und von ausgeglichener Stimmung gewesen. Formale Denkstörungen habe er
nicht festgestellt. Das Denken sei allerdings von einer misstrauischen Grundhal-
tung geprägt gewesen. Hinsichtlich Gedächtnis, Merkfähigkeit und Konzentra-
tionsvermögen hätten sich keine Auffälligkeiten ergeben. Der Angeklagte habe
keine aggressive Verhaltensweisen gezeigt.

Da der Angeklagte sämtliche vorgeschlagenen Gesprächs und Untersuchungs-129
termine abgelehnt, u.a. den vorgeschlagenen Termin vom 18.3.05 schreiend und
mit einer Serie von Vorwürfen und Vorhaltungen abgebrochen habe, sei die Be-
obachtung des Angeklagten auf Station besonders wichtig gewesen. Zudem seien
die Akten und die verschiedenen beiliegenden Schreiben des Angeklagten aus-
gewertet worden.

In dem übergebenen Schriftwechsel des Angeklagen hätten sich neben den An-130
gaben über dessen Werdegang, auch solche befunden, aus denen hervorgegangen
sei, dass er der Meinung gewesen sei, Hilfe zu brauchen, dass er eine Blei- und
Lösungsmittelvergiftung erlitten habe, weiter dass er seit Jahren Alpträume hät-
te und nachts schweißgebadet aufwache. Im August 2002 habe der Angeklagte
in einem Brief seiner Frau mitgeteilt, dass er mit diesen “Machenschaften“ nicht
fertig werde. Er sei jeder Kraft beraubt, seelisch und körperlich schwer belastet.
Vor über 5 Jahren hätten seine Belastungen zu einem Hörsturz geführt, er leide,
teilweise unerträglich an einem Tinnitus.

Nach Aufnahme des Angeklagten im Bezirkskrankenhaus Bayreuth sei dort des-131
sen negativistisches Weltbild, in dem er sich für den Benachteiligten schlechthin
halte aufgefallen. Es mute an, dass es sich um ein paranoides Umdenken han-
dele, wobei er glaube,
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die “Schwarzgeldkreise“ hätten sich gegen ihn verschworen. Dominiert hätten132
aber auch Größenphantasien. Auch habe er auf Frage angegeben, eine inne-
re Stimme zu hören, die ihm sage, er sei ein ordentlicher Kerl, er spüre sein
Gewissen. Weiter habe der Angeklagte gesagt, im Grundgesetz sei die Gewis-
sensfreiheit verankert. Es gebe nur Gerechtigkeit oder Tod. Dies hier sei ein Un-
rechtsstaat. Die Ich-Grenzen des Angeklagten hätten verschwommen gewirkt.
Seine Ausführungen seien ausufernd und scheinlogisch gewesen, allerdings ab-
wechselnd mit vernünftigen Gedanken.

Bei der stationären Beobachtung des Angeklagten sei ein wechselndes psycho-133
pathologisches Zustandsbild zu verzeichnen gewesen. Zeitweise sei er von heite-
rer Stimmungslage und leicht gehobenem Antrieb gewesen, dann wieder verbal
aggressiv in maniformer Stimmungslage, dann misstrauisch, gereizt und abwei-
send. Insgesamt stark ichbezogen, ohne auf die Auswirkungen seines Verhaltens
und Handelns auf andere zu achten. Auch bei Konfrontation mit realen, nicht
oder nicht weiteres änderbaren Gegebenheiten, habe der Angeklagte keine Be-
reitschaft gezeigt, seine rigide eingenommenen Haltungen zu überprüfen bzw.
Gegebenheiten, die nicht veränderbar seien, in seine Überlegungen einzubezie-
hen oder sie einer vernünftigen Abwägung zu unterziehen.

In Konfrontation mit Dritten seien heftige Erregungszustände des Angeklagten134
zu beobachten gewesen, die jedoch nicht in tätliche Auseinandersetzungen ge-
mündet hätten.

Unter Berücksichtigung dieses Verhaltens müssten seine subjektiv getroffenen135
Wertungen, die aus den Akten und seinen Darstellungen ersichtlich seien, be-
trachtet werden. Daraus ergebe sich, daß der Angeklagte in mehreren Bereichen
ein paranoides Gedankensystem entwickelt habe. Hier sei einerseits der Bereich
der “Schwarzgeldverschiebung“ zu nennen, in dem der Angeklagte unkorrigierbar
der Überzeugung sei, dass eine ganze Reihe von Personen aus dem Geschäftsfeld
seiner früheren Ehefrau, diese selbst und nunmehr auch beliebige weitere Perso-
nen, die sich gegen ihn stellten, z.B. auch Dr. W..., der Leiter der Forensik am
Europakanal, in der der Angeklagte zunächst zur Begutachtung untergebracht
war, in dieses komplexe System der Schwarzgeldverschiebung verwickelt wären.

Eindrucksvoll könne am Beispiel des Dr. W... ausgeführt werden, dass der An-136
geklagte weitere Personen, die sich mit ihm befassen müssten, in dieses Wahn-
system einbeziehe, wobei in geradezu klassischer Weise der Angeklagte eine für
ihn logische Erklärung biete, dass Dr. W... ihm angeboten habe, ein Gefällig-
keitsgutachten zu schreiben, wenn der Angeklagte die Verwicklung des Dr. W...
in den Schwarzgeldskandal nicht offenbare.

Auch entwickle der Angeklagte paranoide Größenideen, die sich beispielswei-137
se aus seinem Schreiben vom 23.9.2004 an den Präsidenten des Amtsgerichts
Nürnberg ergäben. Hier werte der Angeklagte die Forderung des damaligen
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Bundeskanzlers nach einem Mentalitätswechsel in Deutschland als persönlichen
Erfolg für seine Bemühungen, um das Wohl seines Geburts- und Lebenslandes.
Denn “Schwarzgeldverschieber und Steuerhinterzieher verschärften die Schere
zwischen Arm und Reich und die Entwicklung zu bürgerkriegsähnlichen Zu-
ständen“.

Ob der vom Angeklagten beschriebene Tinnitus und die in der Klinik gemachte138
Angabe, er höre innere Stimmen, zuträfen, habe nicht geklärt werden können,
würden aber für möglich gehalten.

Der Angeklagte habe sich in krankhafter Weise mit der jeweiligen Thematik139
auseinandergesetzt, zunehmend in einer inneren Welt gelebt und keinen Kon-
takt mehr nach außen gehabt.

Pathologisch seien jedenfalls die massiven Auffälligkeiten in der Affektivität, die140
Ich-Bezogenheit und die massive Rigidität des Angeklagten.

Aus den geschilderten Briefen und Äußerungen der Zeugen in der Hauptverhand-141
lung entnehme er, der Sachverständige, dass das Wahnsystem des Angeklagten
immer weiter ausgebaut werde.

Der Angeklagte leide mit Sicherheit bereits seit Jahren unter einer paranoiden142
Wahnsymptomatik, die sein Denken und Handeln in zunehmendem Maße be-
stimme und ihn soweit beeinträchtige, dass er zu einem weitgehend normalen
Leben und der Versorgung der für ihn wesentlichen Angelegenheiten nicht mehr
mehr ausreichend in der Lage sei.

Die auf paranoidem Erleben resultiernde, krankhaft misstrauische Haltung des143
Angeklagten habe einen zunehmend sozialen Rückzug, eine Abschottung von
der Umwelt und eine vermehrte Beschäftigung mit seinen paranoiden Gedanken
zur Folge, wobei dem Angeklagten eine vernünftige Wahrnehmung realer Ge-
danken in zunehmendem Maße erschwert werde und ihm somit kein Korrektiv
der Realität mehr zur Verfügung stehe. Daher sei ein Fortschreiten der paranoi-
den Symptomatik beim Angeklagten zu befürchten.

Differentialdiagnostisch könnten die geschilderten Störungen als wahnhafte psy-144
chische Störung nach ICD 10; F 22.0 angesehen werden, wobei die massiven
affektiven Störungen des Angeklagten und die mehrere Bereiche umfassende pa-
ranoide Symptomatik und das eventuell vorhandene Hören von Stimmen eher
gegen diese Diagnose sprechen würde. Solche wahnhaften Störungen träten vor
allem bei differenzierten, sehr sensiblen Menschen aufgrund psychischer Verlet-
zungen auf.

Differentialdiagnostisch käme beim Angeklagten auch die Diagnose einer para-145
noiden Schizophrenie (ICD 10: F 20.0) in Betracht. Für diese Diagnose würde
neben den paranoiden Inhalten des Angeklagten dessen affektive Störungen, sei-
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ne bizarren Handelsmuster und - vor allem - so sie mit Sicherheit angenommen
werden können - die sein Handeln kommentierenden Stimmen sprechen.

Als weitere Differentialdiagnose müsste beim Angeklagten auch eine organische146
wahnhafte (schizophrenieforme) Störung in Betracht gezogen werden, für die
allerdings eine organische Erkrankung oder Schädigung des Gehirns des An-
geklagten als Ursache gefunden werden müsste. Der Angeklagte habe jedoch
jegliche Untersuchung verweigert, sodass eine mögliche organische Ursache der
festgestellten paranoiden Störung weder ausgeschlossen noch belegt werden kön-
ne.

Die genannten möglichen Differentialdiagnosen der beim Angeklagten festge-147
stellten wahnhaften Symptomatik mit zumindest sicher feststehende massiven
effektiven Veränderungen stellten ungeachtet ihrer Herkunft ein schweres, zwin-
gend zu behandelndes Krankheitsbild beim Angeklagten dar.

Die beim Angeklagten in jedem Falle vorliegende schwere psychische Störung148
sei eine krankhafte Störung im Sinne der biologischen Eingangskriterien der
§§20/21 StGB, allenfalls aus eher akademischen Gründen könne diese im Falle
der Diagnose der “wahnhaften Störung“ nach ICD 10 F 22.0 alternativ auch dem
biologischen Eingangskriterium der schweren anderen seelischen Abartigkeit zu-
geordnet werden.

Ohne Zweifel spreche das Verhalten des Angeklagten - was die Taten gegen-149
über seiner Ehefrau betreffe - dafür, dass sich der Angeklagte zu den Tatzeit-
punkten in einer aus seinem Krankheitsbild herrührenden massiven Erregung
befunden habe, aufgrund derer zumindest seine Steuerungsfähigkeit im Sinne
des §21 StGB erheblich beeinträchtigt gewesen sei. Unter dem Eindruck aku-
ten wahnhaften Erlebens oder einer wahnhaft erlebten Bedrohung könne für die
Tatzeitpunkte auch eine Aufhebung der Steuerungs- und/oder Einsichtsfähig-
keit nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Auch die Beschädigungen von Autoreifen- und -scheiben sei - soweit das Gericht150
von der Täterschaft des Angeklagten überzeugt sei - auf die wahnhafte Störung
zurückzuführen, d.h. auch in diesen Fällen sei die Steuerungsfähigkeit des An-
geklagten erheblich vermindert gewesen. Wenn auch das zielgerichtete Handeln
des Angeklagten in diesen Fällen gegen eine Aufhebung der Steuerungsfähigkeit
spräche, so könne man doch im Hinblick auf das Verhalten des Angeklagten,
insbesondere gegenüber seiner Ehefrau und den übrigen Personen in ihrem Um-
kreis nicht ausschließen, dass auch hier die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten
aufgehoben gewesen sei.

Damit lagen in sämtlichen geschilderten Fällen die Voraussetzungen des §21151
StGB mit Sicherheit vor, wobei auch die des §20 StGB letztlich nicht ausge-
schlossen werden könnten.
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Die Kammer schließt sich dem überzeugenden Gutachten des Sachverständigen152
aufgrund eigener kritischer Würdigung an.

Auch in der Hauptverhandhmg hat sich - wie bereits in den von den Zeugen ge-153
schilderten Vorfällen - die wahnhafte Gedankenwelt des Angeklagten vor allem
in Bezug auf den Sc[unlesbar] H...bank bestätigt. Mag sein, dass es Schwarzgeld-
verschiebungen von verschiedenen Banken in die Schweiz gegeben hat bzw. noch
gibt, wahnhaft ist, dass der Angeklagte fast alle Personen, die mit ihm zu tun
haben, z.B. den Gutachter Dr. W... völlig undifferenziert mit diesem Skandal in
Verbindung bringt und alle erdenklichen Beschuldigungen gegen diese Personen
äußert.

Aus alledem ergibt sich, dass eine Aufhebung der Steuerungsfähigkeit des Ange-154
klagten gemäß §20 StGB in allen Fällen nicht ausgeschlossen werden kann und
dieser daher freizusprechen ist.

VII.155

Unterbringung156

1.157

Die Kammer hat die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen158
Krankenhaus angeordnet, weil eine Gesamtwürdigung seiner Person und sei-
ner Taten Anlass zu der Besorgnis gibt, dass er wegen seines Zustands auch in
Zukunft erhebliche rechtswidrige Taten begehen wird und daher für die Allge-
meinheit gemäß §63 StGB gefährlich ist.

Der Sachverständige Dr. L... führte hierzu aus, dass die beim Angeklagten fest-159
gestellten Störungen - sei es nun eine wahnhafte psychische oder eine paranoide
Schizophrenie - dauerhafte Störungen seien. Bleibe der Angeklagte unbehan-
delt, könne keine Besserung eintreten, vielmehr dürften sich die Störungen ver-
schlimmern. Daher sei ohne adäquate Behandlung zu befürchten, dass beim
Angeklagten auch weiterhin psychotische Symptome ähnlichen Ausmaßes, wie
bei den Taten, vorhanden seien und dann ähnliche Handlungen folgten wie ge-
schehen. Da der Angeklagte bisher jegliche Behandlung abgelehnt habe, sei eine
Besserung des Krankheitsbildes des Angeklagten nicht zu erwarten.

Auch insoweit ist die Kammer von der Richtigkeit der Ausführungen des Sach-160
verständigen überzeugt.

Zweifellos stellen die Tätlichkeiten des Angeklagten gegenüber seiner nunmehr161
geschiedenen Ehefrau erhebliche rechtswidrige Taten dar. Auch die Sachbeschä-
digungen, deren einzelner Wert zwar jeweils relativ geringfügig war, stellen, was
die Gefahr für die Allgemeinheit betrifft, ebenfalls erhebliche rechtswidrige Ta-
ten dar, da durch die Tatausübung (nur geringe Stichbeschädigungen, langsames
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Entweichen der Luft aus den Reifen, die teilweise erst bei hoher Fahrtgeschwin-
digkeit bemerkbar wurden) eine konkrete Gefährdung des jeweiligen Fahrzeug-
benutzers hervorgerufen wurde.

Da vom Angeklagten aufgrund seiner Erkrankung weitere derartige Taten zu be-162
fürchten sind und hierfür eine Wahrscheinlichkeit höheren Grades besteht und
nicht lediglich die einfache Möglichkeit künftiger schwerer Störungen, ist der
Angeklagte für die Allgemeinheit gefährlich und deshalb unterzubringen. Ent-
scheidend ist dabei, dass der Angeklagte immer weitere Personen mit derartigen
Taten überziehen wird, von denen er annimmt, dass sie gegen ihn vorgehen wer-
den (z. B. Sachverständigen [unlesbar]) wobei ein persönliches Interesse oder
eine persönliche Beziehung nicht zu bestehen braucht.

2.163

Die Aussetzung der Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung gemäß164
§67b StGB kommt nicht in Betracht.

Denn die Umstände, die die Erwartung rechtfertigen, dass der Zweck der Maß-165
regel auch durch die Aussetzung der Unterbringung zur Bewährung erreicht
werden kann, liegen nicht vor.

So bestehen beim Angeklagten derzeit weder Krankheitseinsicht noch irgendwie166
Behandlungsbereitschaft.

Dies ergibt sich aus allen Bekundengen des Angeklagten, der jegliche Untersu-167
chung verweigert und auch in der Hauptverhandlung immer wieder bekundet
hat, er sei nicht krank. Dies hat auch Dr. L... ausgeführt. Dem als sachverstän-
digen Zeugen vorgeladenen Dr. ... vom Bezirkskrankenhaus Straubing, der über
den derzeitigen Zustand des Angeklagten berichten sollte, hat der Angeklagte
keine Aussagegenehmigung erteilt. Der Kammer, die im Sicherungsverfahren be-
reits über zahlreiche Einweisungsanträge in psychiatrische Kliniken entschieden
hat, ist aus dieser Praxis bekannt, dass Behandlungsbereitschaft und Behand-
lung von Erkrankungen aus dem genannten Formenkreis unerlässliche Voraus-
setzung für eine Besserung des Zustands der Kranken sind. Darauf hat sie den
Angeklagten auch wiederholt aufmerksam gemacht, ohne dass dieser irgendeine
Behandlungsbereitschaft gezeigt hätte. Daher verbietet sich eine Strafausset-
zung zur Bewährung, da besondere Umstände im Sinne dieser Vorschrift gerade
nicht vorliegen.

VIII.168

Freispruch169

Dem Angeklagten lag noch zur Last, am 23.11.2002 Briefe seiner Ehefrau P...170
M..., aus dem Briefkasten des Grundstücks W... H...straße 13 in Nürnberg ent-
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wendet zu haben. Die Vernehmung seines ehemaligen Schwagers, R... M..., hat
jedoch ergeben, dass der Angeklagte die Briefe lediglich ins Haus geworfen und
sie nicht an sich genommen hat.

Damit ist eine Zueignungsabsicht gemäß §242 StGB dem Angeklagten nicht171
nachweisbar. Er war daher auch insoweit freizusprechen.

IX.172

Kosten173

Die Kostenentscheidung beruht auf §§464, 465, 472 StPO.174
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